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Sachdarstellung mit Begründung:

Die nordfriesischen Inseln (Amrum, Föhr, Pellworm, Sylt) und Halligen (Gröde, Hooge,

Langeneß, Oland Nordstrandischmoor) sowie die Hochseeinsel Helgoland bilden die

AktivRegion Uthlande. Die Region möchte sich erneut für die neue Förderperiode der

Europäischen Union (2023-2027) (Umsetzungszeitraum 2023-2029) als AktivRegion

Uthlande bewerben. Um auch in dieser Förderperiode Projekte auf den Weg bringen zu

können, wurde eine neue Integrierte Entwicklungsstrategie (IES) mit Zielen für die Region

erarbeitet. Diese ist die Basis, um in dem Förderzeitraum EU-Mittel in Höhe von etwa 2,5

Mio. Euro für die Förderung von Projekten einzuwerben und die Region weiterzuentwickeln.

Beschlussempfehlung:

a) Zur Umsetzung der Integrierten Entwicklungsstrategie ist die Bereitstellung von

öffentlichen Kofinanzierungsmitteln für die Jahre 2023-2027/29 erforderlich. Diese

Mittel werden eingesetzt für das Betreiben der LAG AktivRegion Uthlande e.V. und für

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus werden Mittel zur Deckung von

Nebenkosten (nicht förderfähige Kosten, wie Tagungsverpflegung, Versicherung und

Reisekosten der Vorstandsmitglieder) bereitgestellt.

An diesen Mittelbereitstellungen beteiligt sich die Stadt Wyk mit einem jährlichen
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Umlagebeitrag von 1,95 Euro je Einwohner.

b) Zur Sicherstellung der erforderlichen Kofinanzierungssumme für Maßnahmen in

privater Trägerschaft (Vereine, Verbände, Stiftungen, Privatpersonen), für

Jugendprojekte und für das regionale Netzwerk auf Landesebene beteiligt sich die

Stadt Wyk mit einem jährlichen Umlagebeitrag von 0,46 Euro je Einwohner.

Die Zusage steht unter dem Vorbehalt des jeweiligen Haushaltsbeschlusses.

Sofern wir Projekte in eigener Trägerschaft bzw. mit eigener Beteiligung durchführen,

werden wir die erforderliche Kofinanzierung bereitstellen.

Zur Vorlage erkläre ich mein Einverständnis gemäß § 3 Abs. 1 Amtsordnung.

Bürgermeister


